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Gemeinde Himmelstadt, Landkreis Main-Spessart 
Aufstellung des Bebauungsplans „Mausberg IV mit 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Mausberg II“ nach §13b BauGB 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Landesplanerische Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Himmelstadt beabsichtigt, den Bebauungsplan „Mausberg IV mit 6. Änderung des 

Bebauungsplanes Mausberg II“ im beschleunigten Verfahren gem. §13b BauGB aufzustellen. Der 

Flächennutzungsplan stellt in diesem Bereich eine Wohnbaufläche dar. Im Geltungsbereich von ca. 

1,8 ha ist eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern sowie Hausgruppen vorgesehen. Es sollen 

ca. 32 Bauplätze entstehen. 

 Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in Ihrer Eigenschaft 

als Träger öffentlicher Belange zu dem im Betreff genannten Bauleitplanentwurf Stellung. Maßstab 

für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Lan-

desplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Re-

gionalplan der Region Würzburg (RP2) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu be-

achten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne 

sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB): 

 

 

 
23.06.2023 

24-8314.1305-38-8-2 
Frau Rock 

mailto:poststelle@vgem-zellingen.de
mailto:info@ib-arz.de


- 2 - 

 ... 

1. Landesplanerische Prüfung betroffener Belange: 

Die landesplanerische Prüfung der Planung hat folgende Hinweise ergeben: 

 Der Geltungsbereich liegt überwiegend in der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes Feld-

mühlquelle bzw. in der Zone IIIA eines geplanten Trinkwasserschutzgebietes.  

Gemäß den Grundsätzen in 7.2.1 und 7.2.2 LEP soll darauf hingewirkt werden, dass das Was-

ser seine Funktionen im Naturhaushalt auf Dauer erfüllen kann. Grundwasser soll bevorzugt 

der Trinkwasserversorgung dienen; Tiefengrundwasser soll besonders geschont und nur für 

solche Zwecke genutzt werden, für die seine speziellen Eigenschaften notwendig sind. Analog 

sollen nach B XI 2, 2.1 und 2.2 RP 2 für die Trinkwasserversorgung bereits genutzte Grund- 

und Quellwasservorkommen gegenüber konkurrierenden Interessen vorrangig geschützt wer-

den.  

In der Begründung sind Aussagen zum Trinkwasserschutzgebiet bereits enthalten. Insofern ent-

spricht die Planung den Erfordernissen der Raumordnung, wenn seitens der zuständigen Fach-

behörden wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen. 

 Weite Teile des Geltungsbereichs sind von einem Bodendenkmal betroffen.  

Nach Grundsatz 8.4.1 LEP sollen die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer histori-

schen und regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Bei der weiteren Siedlungsent-

wicklung ist auf die Bodendenkmäler Rücksicht zu nehmen (Grundsatz B II 6.5 RP2). 

In der Begründung ist das Bodendenkmal aufgeführt. Insofern entspricht die Planung den Er-

fordernissen der Raumordnung, wenn den Stellungnahmen der jeweiligen Fachbehörden in der 

Abwägung ein besonderes Gewicht zukommt. 

 

2. Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 

2.1 Bedarfsprüfung: 

Gemäß den Grundsätzen und Zielen in 3.1.1 und 3.2 LEP, B II 1.1 und 3.2 RP2 und Art. 6 Abs. 2 

Nr. 3 BayLplG soll die Siedlungsentwicklung nachhaltig und bedarfsorientiert sowie flächensparend 

erfolgen, die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung sind auszuschöpfen und vorrangig zu 

nutzen. Um diesen Festlegungen gerecht zu werden, bedarf es bei der Planung neuer Siedlungs-

flächen einer Prüfung, ob dafür hinreichender Bedarf besteht, der in Abwägung mit anderen Belan-

gen die Flächeninanspruchnahme rechtfertigt (vgl. 1.2.1 und 3.1.1 LEP). Zudem sollen vor der In-

anspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich zunächst gemeindeweit sämtliche Potentiale der 

Innenentwicklung genutzt werden. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Auslegungshilfe zu „Anforderungen an die Prüfung 

des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 

Überprüfung“, die auch den Kommunen und Landratsämtern mit Schreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 07.01.2020 zur Verfügung 
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gestellt wurde und anhand der die Prüfung der höheren Landesplanungsbehörde, ob Bauleitpla-

nungen den Anforderungen gerecht werden, erfolgt.  

 

2.2 Landesplanerische Feststellungen zur Siedlungsentwicklung und zum Bedarfsnachweis 

In der vorliegenden Bauleitplanung wurde ein umfangreicher Bedarfsnachweis geführt. Dieser 

kommt u.a. zum Ergebnis, dass rein rechnerisch kein Bedarf für Wohnbauflächen besteht. Die Ge-

meinde Himmelstadt möchte dennoch Bauland für ortsansässige Familien anbieten und sieht auch 

eine Nachfrage durch die attraktive Lage im Umfeld von Würzburg als gegeben an. Vorgesehen 

sind ca. 32 neue Baurechte in einem Nutzungsmix von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Haus-

gruppen.  

Die Prüfung hat ergeben, dass die Planung in der vorgelegten Form nicht landes- und regionalpla-

nerischen Festlegungen entspricht: 

 Anpassungsgebot an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von ca. 1,8 ha bisheriger Außenbereichsflächen lässt sich 

feststellen, dass die Planung zwar aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, die entspre-

chende Änderung des FNP aber aus dem Jahr 1995 stammt. Die Kommunen stehen jedoch in 

der Verantwortung, ihre Bauleitpläne gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Diese sieht mittlerweile zahlreiche Festlegungen zur Flächenschonung und zur 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke vor. Maßgeb-

lich für die Inanspruchnahme neuer Flächen zu Siedlungszwecken ist daher eine ausreichende 

Begründung durch die Gemeinde (Bedarfsnachweis). 

 Siedlungstätigkeit in Nicht-Zentralen Orten 

Die Siedlungstätigkeit von Gemeinden, die wie Himmelstadt Nicht-Zentraler Ort sind, soll sich 

im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen (vgl. Ziel B II 1.7 RP2). Das heißt für den 

Wohnsiedlungsbereich, dass die organische Entwicklung einer Gemeinde die Deckung des Be-

darfs ihrer Bevölkerung sowie einer angemessenen Bevölkerungszuwanderung umfassen soll. 

Bei der gleichzeitigen Schaffung von 32 Baurechten ist nicht mehr von einer organischen Ent-

wicklung auszugehen, was durch die Bedarfsprüfung belegt wird. 

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung: 

Vorrangig sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung zu nutzen (Ziel 3.2 LEP). 

Gem. Ziel B II 3.2 RP2 sollen vor Inanspruchnahme neuer Flächen am Rande bestehender 

Siedlungseinheiten verstärkt Maßnahmen zur Entwicklung brachliegender oder mindergenutz-

ter Gebiete im Innenbereich durchgeführt werden. Dem Bedarfsnachweis ist zu entnehmen, 

dass eine Auseinandersetzung mit den Innenentwicklungspotenzialen stattgefunden hat. Es 



- 4 - 

 ... 

wurde jedoch – in Hinblick auf die Ausweisung eines so großen Neubaugebiets, keine differen-

zierte Betrachtung insbesondere der Baulücken vorgenommen. Auch ist nicht erkennbar, dass 

alle Maßnahmen zur Aktivierung von Innentwicklungspotentialen ausgeschöpft wurden. 

Im Siedlungsbestand können weitere Leerstände entstehen, die zur Deckung eines künftigen 

Bedarfs genutzt werden können. Diese künftigen Potenziale sollten in die Überlegungen einbe-

zogen werden. Durch die Erschließung von Neubaugebieten wird der Druck auf den Verkauf 

innerörtlicher Potenziale genommen und es kann die o.g. Bemühungen konterkarieren, Poten-

tiale der Innenentwicklung für moderne Wohnformen nutzbar zu machen.  

 Integrierte Siedlungsentwicklung 

Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungs-

entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-

gen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung 

der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. Flächen- und energiespa-

rende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen 

Gegebenheiten angewendet werden. Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwie-

gend an Standorten erfolgen, an denen ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und 

privaten Dienstleistungs-, Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Erreich-

barkeit vorhanden ist oder geschaffen wird. (Grundsätze in 3.1.1 LEP). 

Die Planung ist weder bedarfsgerecht noch zeichnet sie sich offensichtlich durch eine beson-

dere Nachhaltigkeit (z.B. Festsetzungen zu Regenwassernutzung, Photovoltaik, Planung von 

Gemeinschaftsflächen zur Reduzierung von Parzellengrößen, usw.) aus. Weiterhin ist die Lage 

am Mausberg durch eine große Entfernung zu den wesentlichen Infrastruktureinrichtungen in 

Himmelstadt (Bahnhaltepunkt, Kindergarten, Schule, geplanter Einzelhandel,…) gekennzeich-

net, so dass durch die Lage ein großes Siedlungsentwicklungsgebiet nicht begründet werden 

kann. Die vorgesehene Planung ist zudem ausschließlich auf „Familienwohnen“ in Einzel- und 

Doppelhäusern sowie Hausgruppen ausgelegt, weitere Zielgruppen werden nicht berücksich-

tigt. Somit lässt sich ein Wohngebiet in der vorliegenden Größenordnung auch nicht durch eine 

besondere städtebauliche Gesamtplanung rechtfertigen. Eine Vereinbarkeit mit den Erforder-

nissen der Raumordnung kann nur dann hergestellt werden, wenn die Planung deutlich redu-

ziert wird bzw. eine abschnittsweise Planung erfolgt. Lt. Begründung wurde das Baugebiet be-

reits für eine abschnittsweise Erschließung konzipiert. Bei einer abschnittweisen Planung sollte 

jedoch die städtebauliche Gesamtkonzeption nochmals hinterfragt werden in Bezug auf Ziel-

gruppenorientierung, Flächensparen und Nachhaltigkeit.  

Zu begrüßen ist, dass über eine Bauverpflichtung im Kaufvertrag - verbindlich für jeden Grund-

stückskäufer -sichergestellt werden soll, dass die Bauplätze im Sinne des Flächensparens (vgl. 

Grundsatz 3.1.1 LEP) auch für eine kurzfristige Bebauung zur Verfügung stehen. 
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3. Stellungnahme Sachgebiet Städtebau der Regierung von Unterfranken vom 17.07.2023  

Anzahl: 

Die Bereitstellung von 32 Bauplätzen für Ein- u. Zweifamilienhäuser erscheint bezogen auf die Ge-

samteinwohnerzahl sowie der derzeitigen Entwicklung am Immobilienmarkt als deutlich überzogen. 

Mit einer durchschnittlichen Belegung von 3 - 4 Personen ergäbe die „Füllung“ des Gebiets einen 

theoretischen Bevölkerungszuwachs von ca. 8% - dies erscheint nicht realistisch und unverträglich 

und führt zwangsweise zu einer abschnittsweisen Durchführung der Bereitstellung. 

Siedlungsentwicklung: 

Die östlich angrenzenden Flächen bleiben frei und erzeugen eine weitere deutliche Zersiedelung 

der Landschaft. Die Wege werden weiter, Infrastrukturen werden in Gänze neu errichtet, Flächen 

werden versiegelt. Die Planung zeigt keinen speziellen Umgang mit Oberflächen-, Dachwasser und 

weißt ebenso wenig Flächen für einen Spielplatz aus. Der öffentliche Raum besteht nur aus Straße 

und Gehweg. Ein Quartiersplatz oder eine kleine, öffentliche Grünfläche ist nicht geplant. 

Typologie: 

Der Angebotsbebauungsplan stellt lediglich Flächen für Ein – u. Zweifamilienhäuser in Aussicht. 

Die Nachfrage am Immobilienmarkt ist heute wesentlich vielfältiger als noch vor einigen Jahren. Es 

fehlt aus städtebaulicher Sicht an einer Diversifikation des Angebots. Die Nachfrage hierfür wird 

bestärkt durch die auch seitens der Gemeinde aufgeführten niedrigen Belegungsdichten von ca. 2 

Personen / Haushalt. Viele Bevölkerungsschichten benötigen, können oder wollen aus vielerlei 

Gründen kein klassisches Einfamilienhaus bauen oder kaufen. Gerade die jungen Erwachsenen 

sowie die stetig wachsende Gruppe der Senioren, aber auch Singles jeglichen Alters sind auf der 

Suche nach kleinerem Wohnraum – im Eigentum oder als Miete. Auch flächensparende Modelle 

des Einfamilienhauses wie Doppelhaushälften oder Reihenhäuser werden vermisst. Zwar werden 

explizit Hausgruppen zugelassen, die vorgeschlagenen Grundstückszuschnitte lassen zumindest 

aus jetziger Sicht kaum Möglichkeiten für das verdichtete Einfamilienhaus als Typologie. Sie könn-

ten jedoch in der jetzigen Situation eine willkommene Alternative zum freistehenden Einfamilien-

haus sein, da deutlich weniger Fläche benötigt wird und somit die Kosten wesentlich gesenkt wer-

den können. 

Entwicklung in Abschnitten: 

Angesichts der großen Zahl von Bauflächen wird dringend empfohlen, die Entwicklung dem tat-

sächlichen Bedarf entsprechend abschnittsweise anzugehen. So kann auf die Nachfrage reagiert 

werden. Unklar bleibt aus der Begründung die Ausgestaltung in Form von Größe und Lage der 

einzelnen Abschnitte. 
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Bereits erschlossene Potenziale: 

Auch wenn bereits teilweise geschehen, sollten zunächst die erschlossenen Potenziale im Ort aus-

geschöpft werden. 

Zweifel an ernsthaftem Interesse: 

Angesichts der Entwicklung der Zinsen und Baukosten wird davor gewarnt sich auf volle Interes-

sentenlisten zu verlassen. 

Falls nicht gänzlich auf eine Entwicklung verzichtet wird, käme eine abschnittsweise Bebauung 

gem. Skizze in Betracht. Die beiden östlich gelegenen Grundstücke müssten zusätzlich hinterfragt 

werden. 

   

 

 

4. Fazit:  

Im Ergebnis entspricht der vorgelegte Bauleitplanentwurf nur dann den o.g. Erfordernissen der 

Raumordnung an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung (insbesondere Ziele und Grundsätze in 

3.1.1 und 3.2 LEP, B II 1.7 und B II 3.2 RP2), wenn die Planung erheblich reduziert oder eine 

Ausweisung zunächst in einem ersten Bauabschnitt erfolgt. Eine Anpassung der Planung in Hinblick 

auf die Bedürfnisse weiterer Zielgruppen sowie auf das Flächensparen wäre wünschenswert. 

Bzgl. der betroffenen Belange des Trinkwasserschutzes und der Denkmalpflege kommt den Stel-

lungnahmen der Fachstellen in der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. 

 

5. Abschließende Hinweise 

Aus landes- und städtebaulicher Sicht der Regierung von Unterfranken sollte die vorgelegte Pla-

nung in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Planer und dem Landratsamt Main-Spessart erör-

tert werden. Gerne stehen wir dazu bereit. 
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Das Landratsamt Main-Spessart erhält eine Kopie dieses Schreibens. 

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung 

sowie des Städtebaus. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht 

verbunden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rock

 


